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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1969

Norm

ABGB §1309

Rechtssatz

Die Überwachung von Kindern hinsichtlich des Spielens mit Streichhölzern erfordert von den aufsichtsp6ichtigen

Eltern ein hohes Maß an Umsicht und Sorgfalt. Eine Verletzung dieser Anforderungen liegt jedoch nicht schon darin,

daß die Eltern bei einem normalen, nicht zu besonderen Unarten neigenden fast sechs jährigen Jungen, der zu

Verwandten auf Besuch geschickt wird, vor der Abreise keine Taschenkontrolle vornehmen.
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